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A. Einleitung 

Über die Kompetenzordnung der Europäischen Union ist in den letzten Jahren 
vielfach gestritten worden. Gegenstand dieser Diskussion bildete dabei vor allem die 
Verteilung und Abgrenzung der Kompetenzen zwischen der Union und den nunmehr 
27 Mitgliedstaaten. Vor allem den deutschen Bundesländern bereitete das Anwachsen 
der Kompetenzfülle auf Seiten der EU aufgrund der stetigen Weiterentwicklung des 
Unionsrechts durch die letzten Vertragsreformen große Bedenken. Ihnen ging es vor 
allem darum, dem Verlust ihrer Eigenstaatlichkeit entgegenzuwirken sowie ihre 
Handlungsfähigkeit und ihre politischen Gestaltungsspielräume zu sichern.1 Daneben 
wurde aber auch eine verbesserte Darstellung der Kompetenzbereiche gefordert, um 
die Verständlichkeit und Akzeptanz bei den Bürgern und dadurch eine erhöhte 
Transparenz der politischen Entscheidungsprozesse zu erreichen.2 

Grund dieser Auseinandersetzung ist dabei die Erkenntnis, dass durch die Vertei-
lung der Kompetenzen den unterschiedlichen Entscheidungsebenen ihre primären 
Aufgaben und Zuständigkeiten zugeordnet werden. Bei den Kompetenzen handelt es 
somit um Rechtsnormen, die den Berechtigten in die Lage versetzen, bestimmte 
kompetenzgemäße Handlungen vornehmen zu können.3 Ihre Verteilung entscheidet 
folglich darüber, wo die maßgeblichen politischen Entscheidungen getroffen werden: 
auf der höchsten Ebene der Union oder auf der unteren staatlichen Ebene mit ihren 
möglichen weiteren Untergliederungen der Länder, Regionen und Kommunen.4 

Mit dem am 13. Dezember 2007 von den Staats- und Regierungschefs unter-
zeichneten Vertrag von Lissabon wurde nunmehr eine neue Reform der Europäischen 
Union eingeleitet. Bezug nehmend auf die starke Kritik an den bisherigen Vertrags-
werken wurde dabei im Vertrag von Lissabon auch die Abgrenzung und Verteilung 
der Kompetenzen zwischen den Mitgliedstaaten und der Union neu überarbeitet – 
mithin das Thema des vorliegenden Beitrags. 

In einem ersten Teil soll dazu die Entwicklung der Kompetenzordnung im Kon-
text der bisherigen Reformwerke dargestellt werden. In einem zweiten Schritt wird 
dann das Kompetenzsystem des Vertrages von Lissabon dargestellt, um dadurch die 
Neuerungen bei der Verteilung und Abgrenzung der Kompetenzen herauszuarbeiten. 
Eine Zusammenfassung schließt den Beitrag ab. 

 
1 Becker, in: Jopp/Matl (Hrsg.), Vertrag über eine Verfassung für Europa, 187 (188). 
2 Jennert, NVwZ 2003, 936 (937). 
3 Nettesheim, in: von Bogdandy (Hrsg.), Europäisches Verfassungsrecht, 415 (416); Rengeling, in: 

Brenner/Huber/Möstl (Hrsg.), Festschrift Badura, 1135 (1141); Mayer, ZaöRV 61 (2001), 577 
(578 ff.). 

4 Ter Steeg, EuZW 2003, 325. 



 

B. Historische Entwicklung der Kompetenzordnung 

I. Von den Europäischen Gemeinschaften bis zum Vertrag von Nizza 

Die ersten Schritte in der historische Entwicklung der Europäischen Union voll-
zogen sich im Juli 1952 mit dem in Kraft treten des Vertrages über die Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)5 und folgend im März 1957 mit der 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen 
Atomgemeinschaft (EAG).6 Fragen zur Kompetenzverteilung stellten sich zu diesem 
Zeitpunkt jedoch nicht, vielmehr blieben die Mitgliedstaaten in den meisten Ent-
scheidungsbereichen zuständig. Dies änderte sich erst, als der Ministerrat der EWG 
mit in Kraft treten der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) im Jahre 1987 ver-
stärkt zur Mehrheitsentscheidung überging und dadurch das nationale Veto, also die 
Kontrolle des Handelns der EG durch einen jeden Mitgliedstaat, an Bedeutung ver-
lor.7 Zudem verpflichteten sich die Mitgliedstaaten mit der EEA zur Errichtung eines 
Binnenmarktes, wodurch der EG auch zunehmend neue Kompetenzen übertragen 
wurden.8 Um diese Verlagerung von Zuständigkeiten auf die gemeinschaftliche Ebene 
zu Lasten der Mitgliedstaaten auszugleichen, wurde im Zuge des Vertrages von 
Maastricht das Subsidiaritätsprinzip in Art. 3b EG a.F. eingefügt.9 Es erwies sich je-
doch als nur wenig effektiv, wodurch das Kompetenzproblem im Ergebnis nur unzu-
reichend gelöst war.10 

Der Vertrag von Amsterdam, in Kraft getreten am 1. Mai 1999, führte zu kaum 
zufrieden stellenden Ergebnissen hinsichtlich der Kompetenzfrage. Das Subsidiaritäts-
prinzip des Art. 3b EG a.F. wurde mit Ausnahme der Umnummerierung keiner Ver-
änderung unterworfen.11 Hinsichtlich der Handhabung und Präzisierung dieses Prin-
zips wurde lediglich durch den Vertrag das Protokoll (Nr. 30) über die Anwendung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eingefügt.12 Dies konn-
te jedoch im Ergebnis kaum zu einer Verbesserung der bestehenden Problematik bei-
tragen. In Folge dessen wurde auf dem Gipfel von Nizza festgehalten, dass die „Ab-
grenzung der Zuständigkeiten zwischen der Europäischen Union und den Mitglied-
staaten“ auf den ersten Platz der Tagesordnung des nächsten Europäischen Gipfels zu 
setzen sei.13 Damit stellte diese sog. „Erklärung zur Zukunft der Union“ zwar zum 
einen das fast völlige Scheitern der Nizza-Konferenz fest, leitete zum anderen aber 

 
5 Woyke, Europäischen Union – erfolgreiche Krisengemeinschaft, 19. 
6 Boldt, Die Europäische Union, 18. 
7 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-11, Rn. 1. 
8 Arndt, Europarecht, 13; Fischer, Vertrag von Nizza, 16. 
9 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-11, Rn. 1. 
10 Haltern, Europarecht, Rn. 104. 
11 Lienbacher, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, Art. 5, Rn. 3. 
12 ABl. 1997 Nr. C 340/105. 
13 Scholz, in Zuleeg (Hrsg.), Die neue Verfassung der Europäischen Union, 9; ausführlich dazu auch 

Wessels, Das politische System der Europäischen Union, 100 f. 
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auch die notwendigen Reformen auf dem Gebiet der Kompetenzverteilung ein (sog. 
„Post-Nizza-Prozess“).14 

II. Vom „Post-Nizza-Prozess“ bis zum Vertrag von Lissabon 

Der erste Schritt dieses sog. „Post-Nizza-Prozesses“ vollzog sich dadurch, dass der 
Europäische Rat auf seiner Tagung in Laeken am 14./15. Dezember 2001 das Vorha-
ben einer dem Subsidiaritätsprinzip entsprechenden Kompetenzverteilung zwischen 
der EU und ihren Mitgliedstaaten präzisierte und einen gemischt parlamentarisch-
gouvernemental organisierten „Konvent zur Zukunft Europas“ unter Leitung des 
ehemaligen französischen Staatspräsidenten Giscard d’Estaing einberief.15 Diese Ar-
beitsgruppe sollte im Rahmen des Mandats von Nizza und Laeken ein Dokument als 
Ausgangspunkt für die nächsten Regierungskonferenzen erstellen.16 Ziel der Arbeiten 
war es damit auch, für eine bessere Verteilung und Abgrenzung der Zuständigkeiten 
der Union zu sorgen, um eine Verdeutlichung und Vereinfachung der Kompetenzver-
teilung und damit mehr Transparenz zu erreichen.17 Der Konvent tagte daraufhin von 
Februar 2002 bis Juli 2003 und legte als Abschluss seiner Arbeit der italienischen 
Ratspräsidentschaft am 18. Juli 2003 den Entwurf eines „Vertrages über eine Verfas-
sung für Europa“ vor.18 Dieser wurde nach letzten Überarbeitungen am 29. Oktober 
2004 von den Staats- und Regierungschefs der 25 Mitgliedstaaten in Rom feierlich 
unterzeichnet.19 

Inhaltlich wurde durch den Verfassungsvertrag eine dem deutschen Grundgesetz 
vergleichbare Kompetenzordnung angestrebt, deren Leitprinzip die begrenzte Einzel-
ermächtigung der Union blieb.20 Hinsichtlich der materiellen Kompetenzverteilung 
wurden keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen, vielmehr beschränkte sich 
der „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ auf eine redaktionelle Neufassung und 
dadurch eine strukturelle Aufteilung der (bestehenden) EU-Kompetenzen.21 In Folge 
dessen wurde eine Unterteilung der Kompetenzen in ausschließliche Zuständigkeiten 
der Union, mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeiten sowie Unterstützungs-, 
Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen vorgenommen.22 Zudem sollten zur 
effektiveren Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips die nationalen Parlamente und der 
Gerichtshof beitragen. 

 
14 Oppermann, DVBl. 2008, 473 (474); dazu auch Calliess, in: Köck/Lengauer/Ress (Hrsg.), Fest-

schrift Fischer, 1 (20 ff.). 
15 Streinz/Ohler/Herrmann, Die neue Verfassung für Europa, 13; Wessels, Das politische System der 

Europäischen Union, 103. 
16 Oppermann, DVBl. 2003, 1165 (1166). 
17 Trüe, ZaöRV 64 (2004), 391 (409); Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäi-

schen Union, Art. I-11, Rn. 1. 
18 Wessels, Das politische System der Europäischen Union, 103; Oppermann, DVBl. 2008, 473 

(474); ders., DVBl. 2003, 1165 (1167). 
19 Fischer, Vertrag von Lissabon, 17. 
20 Oppermann, DVBl. 2008, 473 (474). 
21 Görlitz, DÖV 2004, 374 (375); Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen 

Union, Art. I-11, Rn. 1. 
22 Görlitz, DÖV 2004, 374 (375). 
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Zu seinem in Kraft treten bedurfte jedoch der Verfassungsvertrag noch der Ratifi-
kation durch alle Mitgliedstaaten gemäß ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vor-
schriften.23 Leider lehnten die Franzosen und wenig später auch die Niederländer den 
Vertrag in einer Volksabstimmung im Mai 2005 mehrheitlich ab, obwohl bereits 18 
Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. Damit war der Verfassungsvertrag gescheitert und 
das Reformvorhaben der Union geriet ins Stocken.24 Die Lösung dieser Reformkrise 
gelang nach einer längeren „Denkpause“ schließlich Bundeskanzlerin Angela Merkel 
mit der „Berliner Erklärung“ am 25. März 2007 und letztendlich im Europäischen 
Rat in Brüssel am 21.-23. Juni 2007.25 Der EU-Gipfel erteilte ein Mandat für eine 
neue Regierungskonferenz und beschloss zudem die Ausarbeitung eines Reformver-
trages.26 Dieser Reformvertrag sollte die wesentlichen Regelungsprinzipien des geschei-
terten EU-Verfassungsentwurfs beinhalten und diese in die bestehenden Verträge 
(EGV und EUV) einarbeiten. 

Der Reformvertrag wurde letztendlich von den Staats- und Regierungschefs auf 
ihrem Treffen am 18./19. Oktober 2007 in Lissabon verabschiedet und am 13. De-
zember 2007 feierlich unterzeichnet.27 Zu seinem in Kraft treten bedarf der Vertrag 
jedoch noch der Ratifikation aller EU-Staaten bis zum Jahre 2009.28 Dieses ehrgeizige 
Vorhaben wurde jedoch durch das negative Votum einer Volksabstimmung in Irland 
nun vorerst gestoppt. Damit sieht die Europäische Union einer unsicheren Zukunft 
entgegen. Die nächsten Monate werden somit zeigen, wie die Entwicklung der EU 
fortgeführt wird und ob der Vertrag von Lissabon durch die Abstimmung der Iren 
endgültig gestorben ist. 

C. Die Kompetenzordnung des Vertrages von Lissabon 

Der Vertrag von Lissabon enthält im Vergleich zu den bisherigen Verträgen eine 
völlige Neukonzeption der Kompetenzordnung, welche weitestgehend auf den Zu-
ständigkeitsregelungen des Verfassungsvertrages aufbaut.29 Um eine bessere Abgren-
zung der Zuständigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten und der Union und damit 
eine größere Transparenz der Kompetenzordnung zu ermöglichen, fügt der Lissabon-
ner Vertrag zunächst einen Katalog der Kompetenzkategorien in Art. 2 AEUV ein.30 
Die Art. 3 bzw. Art. 4 AEUV konkretisieren die Bereiche mit ausschließlicher bzw. 
geteilter Zuständigkeit, Art. 6 AEUV schließlich die Bereiche der Unterstützungs-, 
Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen der Union. Art. 352 AEUV enthält 
zudem als sog. Flexibilitätsklausel die bisherige Lückenschließungskompetenz des Art. 
308 EG a.F., ergänzt um einige klarstellende Bestimmungen und insoweit etwas enger 

 
23 Streinz/Ohler/Herrmann, Die neue Verfassung für Europa, 18. 
24 Arndt, Europarecht, 20. 
25 Ausführlich dazu Fischer, Vertrag von Lissabon, 36 ff. 
26 Oppermann, DVBl. 2008, 473 (475). 
27 Weber, EuZW 2008, 7; Pernice, EuZW 2008, 65. 
28 Brosinger/Fischer/Früh/Jaeger/Postl, GRUR Int. 2008, 178. 
29 Wuermeling, EuR 2004, 216 (223); Oppermann, DVBl, 2008, 473 (477); Richter, EuZW 2007, 

631. 
30 Pache/Rösch, NVwZ 2008, 473 (478). 
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gefasst.31 Daneben betonen die Art. 4 I, 5 EU n.F. die Geltung der Grundsätze der 
begrenzten Einzelermächtigung, der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit und 
führen zugleich einen Subsidiaritäts-Kontrollmechanismus ein.32 

I. Grundprinzipien der Kompetenzordnung 

Die vertikale Kompetenzverteilung der Union nach dem Vertrag von Lissabon be-
ruht gem. Art. 5 EU n.F. auf den Grundsätzen der begrenzten Einzelermächtigung, 
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. Damit geben diese Prinzipien als „eu-
roparechtlicher Schrankentrias“ die grundlegenden Voraussetzungen für jede Kompe-
tenzausübung durch die Union vor.33 Zu unterscheiden ist dabei gem. Art. 5 I EU 
n.F. zwischen Prinzipien, die die Übertragung der Kompetenzen auf die Union betref-
fen, und solchen, die für die Ausübung der übertragenen Zuständigkeiten gelten.34 

1. Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung 

Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung legt fest, ob die EU überhaupt 
tätig werden kann („Kann-Frage“), d.h. ob ihr überhaupt nach den Verträgen die Zu-
ständigkeit zur Regelung einer bestimmten Angelegenheit zukommt.35 Nach diesem 
Prinzip wird die Union im Sinn der Art. 5 I 1, II EU n.F. nur innerhalb der Grenzen 
der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zugewiesen 
haben. Ein Handeln der Union setzt damit notwendigerweise eine entsprechende ver-
tragliche Kompetenzermächtigung voraus.36 Folglich besitzt die EU als internationale 
Organisation im Gegensatz zu Staaten auch weiterhin keine Allzuständigkeit oder 
Kompetenz-Kompetenz, sondern bleibt von den Kompetenzübertragungen der Mit-
gliedstaaten abhängig.37 

Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung gilt jedoch gem. Art. 5 I 1 EU 
n.F. nur für die Abgrenzung der Zuständigkeiten38 und stimmt inhaltlich mit dem 
derzeit für die Gemeinschaft festgeschriebenen Prinzip des Art. 5 I EG a.F. überein.39 
Durch den Vertrag von Lissabon wird gem. Art. 4 I, 5 II 2 EU n.F. nur ergänzt, dass 
alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten bei den Mit-
gliedstaaten verbleiben. Diese Vermutung mitgliedstaatlicher Zuständigkeit ergibt sich 

 
31 Streinz, in: Hofmann/Zimmermann (Hrsg.), Eine Verfassung für Europa, 71 (86).  
32 Pache/Rösch, NVwZ 2008, 473 (478). 
33 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-11, Rn. 4 f. 
34 Becker, in: Jopp/Matl (Hrsg.), Vertrag über eine Verfassung für Europa, 187 (190). 
35 Möschel, NJW 1993, 3025; Calliess, in Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, Art. 5, Rn. 9; Calliess, 

in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-11, Rn. 5. 
36 Streinz, in: Streinz (Hrsg.), EUV/EGV, Art. 5, Rn. 7; Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (217). 
37 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-11, 

Rn. 5; Herdegen, Europarecht, § 9, Rn. 55; Möschel, NJW 1993, 3025. 
38 Streinz/Ohler/Herrmann, Die neue Verfassung für Europa, 70. 
39 Pache/Rösch, NVwZ 2008, 473 (479); Obwexer, EuR 2004 Beiheft 3, 145 (151). 
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jedoch bereits aus dem Grundsatz des Art. 5 II 1 EU n.F., so dass der Zusatz des Abs. 
II S.2 als bloße Klarstellung zu qualifizieren ist.40 

Über die ausdrücklichen Kompetenzzuweisungen in den Verträgen hinaus ist je-
doch anerkannt, dass die Union auch in den Bereichen Kompetenzen in Anspruch 
nehmen kann, in denen zwar keine ausdrücklichen Zuweisungen existieren, deren 
Regelung aber Voraussetzung einer sinnvollen Regelung anderer, explizit zugewiesener 
Bereiche ist (sog. implied powers).41 Solche implizierten Unionskompetenzen werden 
dabei als ungeschriebene Bestandteile der übertragenen vertraglichen Zuständigkeiten 
i.S.d. Art. 5 II 1 EU n.F. angesehen42 und sind somit gemäß dem Grundsatz der be-
grenzten Einzelermächtigung, vergleichbar mit der Annexkompetenz kraft Sachzu-
sammenhang, der Union zugewiesen.43 Soweit folglich ein von einer Kompetenznorm 
nicht ausdrücklich erfasster Bereich einer zugewiesenen Materie vernünftigerweise 
nicht von den Mitgliedstaaten geregelt werden kann, hat die Union eine Regelungs-
kompetenz.44 Anerkannt sind solche implizierten Unionskompetenzen beim Abschluss 
völkerrechtlicher Verträge, wenn die Union bezüglich der zu regelnden Materie eine 
entsprechende übertragene Zuständigkeit im Innenbereich besitzt.45 

Daneben vertritt der Europäische Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung, dass 
auch mit Hilfe der effet utile-Auslegung dem Gemeinschaftsinteresse, gegebenenfalls 
sogar über den ausdrücklichen Wortlaut von Kompetenzzuweisungen hinaus, die 
größtmögliche Geltung verschafft werden muss.46 Da es sich dabei um eine im Ver-
gleich zu den implied powers weniger weitreichende Auslegungsmethode handelt, ist 
auch der Grundsatz des effet utile als Bestandteil der auf die Union übertragenen Zu-
ständigkeiten anzusehen und folglich mit dem Prinzip der begrenzen Einzelermächti-
gung i.S.d. Art. 5 II EU n.F. vereinbar.47 

2. Der Grundsatz der Subsidiarität 

Der Grundsatz der Subsidiarität gem. Art. 5 I 2, III EU n.F. gilt nur für die Aus-
übung der Zuständigkeiten der Union, nicht dagegen für die Abgrenzung der Zu-
ständigkeiten. Er behandelt dabei die Frage, ob die Union im konkreten Fall auch 
Gebrauch von der ihr zustehenden Kompetenz machen darf („Ob-Frage“), also ob ein 
Bedarf für ein Handeln der Union besteht.48 Dies ist nach dem Subsidiaritätsprinzip 

 
40 Obwexer, EuR 2004 Beiheft 3, 145 (151); Rengeling, in: Brenner/Huber/Möstl (Hrsg.), Festschrift 

Badura, 1135 (1149 f.). 
41 Hobe, Europarecht, Rn. 120. 
42 Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, Rn. 173; Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung 

der Europäischen Union, Art. I-11, Rn. 15. 
43 Lienbacher, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, Art. 5, Rn. 10. 
44 Lienbacher, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, Art. 5, Rn. 10. 
45 Streinz, in: Streinz (Hrsg.), EUV/EGV, Art. 5, Rn. 11; Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, 

Rn. 173; Herdegen, Europarecht, § 9, Rn. 57; Beneyto, in: Scheuing (Hrsg.), Europäische Verfas-
sungsordnung, 101 (111). 

46 Hobe, Europarecht, Rn. 121. 
47 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-11, Rn. 15. 
48 Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, Rn. 174; Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung 

der Europäischen Union, Art. I-11, Rn. 21. 
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gem. Art. 5 III UAbs. 1 EU n.F. nur dann zu bejahen, wenn das Ziel einer Maßnah-
me zum einen durch die Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann 
(Negativkriterium) und zum anderen wegen seines Umfangs oder der Wirkung durch 
die Union besser realisiert werden sollte (Positivkriterium).49 

Von der bisherigen Regelung des Art. 5 II EG a.F. unterscheidet sich Art. 5 III 
UAbs. 1 EU n.F. dahingehend, das nun neben der zentralen mitgliedstaatlichen Ebe-
ne ausdrücklich auch auf die regionale und lokale Ebene der Mitgliedstaaten im Sub-
sidiaritätsprinzip des Vertrages von Lissabon Bezug genommen wird.50 Übereinstim-
mend mit der bisherigen Regelung findet der Grundsatz jedoch dann keine Anwen-
dung, wenn Bereiche ausschließlicher Unionskompetenzen betroffen sind, da in die-
sen nur die Union gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen 
darf. Folglich ist der Grundsatz der Subsidiarität dann anwendbar, wenn Sachbereiche 
geteilter Zuständigkeiten sowie Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungs-
maßnahmen betroffen sind. 

Im Hinblick auf die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips durch die Organe der 
Union ist dem Vertrag von Lissabon i.S.d. Art. 5 III UAbs. 2 EU n.F. das „Protokoll 
(Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismä-
ßigkeit“ beigefügt. Nach diesem wird den nationalen Parlamenten i.S.d. Art. 5 III 
UAbs. 2 S.2 EU n.F. von den Organen der Union jeder Entwurf eines Gesetzge-
bungsaktes zugeleitet, um die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zu überwachen 
(sog. Subsidiaritäts-Kontrollmechanismus).51 Diese können dann innerhalb von acht 
Wochen einen Verstoß gegen den Grundsatz durch den beabsichtigten Rechtsakt rü-
gen. Zwar kann dieser Rechtsakt dennoch von den Unionsorganen verabschiedet 
werden, jedoch besteht in einem solchen Fall ein Klagerecht der nationalen Parlamen-
te wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips durch den erlassenen Unionsrechtakt 
vor dem EuGH. Dieses Klagerecht ist gem. Art. 263 AEUV durch den jeweiligen 
Mitgliedstaat wahrzunehmen.52 Insoweit werden mit dem Vertrag von Lissabon die 
Rechte nationaler Parlamente gestärkt, wodurch diese wegen der Betroffenheit durch 
eventuelle Kompetenzüberschreitungen der Union als eigentliche Hüter des Subsidia-
ritätsprinzips anzusehen sind.53 

3. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip des Art. 5 I 2, IV EU n.F. bezieht sich im Ge-
gensatz zum Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung nicht auf die Abgrenzung 
der Zuständigkeiten, sondern wie auch das Subsidiaritätsprinzip allein auf die Aus-
übung der Zuständigkeiten der Union. Diesbezüglich ist die Vornahme einer Maß-

 
49 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-11, 

Rn. 13; Blanke, in: ELSA (Hrsg.), Die Europäische Verfassung, 39 (75); von Bogdan-
dy/Bast/Westphal, in: Zuleeg (Hrsg.), Die neue Verfassung der Europäischen Union, 21 (28). 

50 Becker, in: Jopp/Matl (Hrsg.), Vertrag über eine Verfassung für Europa, 187 (194); Bergmann, 
DÖV 2008, 305 (308); Schwarze, EuR 2003, 535 (542). 

51 Pache/Rösch, NVwZ 2008, 473 (479); Bergmann, DÖV 2008, 305 (309). 
52 Bergmann, DÖV 2008, 305 (309). 
53 Blanke, ZG 2004, 225 (244). 
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nahme i.S.d. Art. 5 IV UAbs. 1 EU n.F. nur dann verhältnismäßig, wenn diese das 
zur Erreichung der Vertragsziele erforderliche Maß nicht überschreitet. Dies ist ähn-
lich wie im deutschen Recht dann gegeben, wenn das Handeln der Union zum einen 
erforderlich ist, d.h. kein gleich wirksames milderes Mittel besteht, und zum anderen 
in einem angemessenen Verhältnis zum Ziel des Rechtsaktes steht.54 Damit wirkt es 
sich bei Eingriffen in die Interessen der Mitgliedstaaten zugunsten der Staaten aus.55 
Während somit das Subsidiaritätsprinzip steuert, ob die Union ein bestimmtes Rege-
lungsvorhaben überhaupt erlassen kann, bezieht sich der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit auf die Art, Intensität und den Umfang einer Maßnahme, also die Frage 
nach dem „Wie“ eines Tätigwerdens der Union.56 

Inhaltlich unterscheidet sich dieses Prinzip von der bisherigen Regelung des Art. 5 
III EG a.F. dahingehend, dass die Maßnahmen der Union nicht nur inhaltlich, son-
dern auch formal nicht über das zur Erreichung der Vertragsziele erforderliche Maß 
hinausgehen dürfen.57 Dadurch wird klargestellt, dass sich die Verhältnismäßigkeit 
nicht nur auf den Regelungsinhalt eines Rechtsaktes, sondern auch auf den Rechtsakt-
typ erstreckt, d.h. bei der Wahl der Form des Rechtsaktes eingreift, soweit die betref-
fende Kompetenznorm den Rechtsakttyp nicht bestimmt.58 Im Gegensatz zum Subsi-
diaritätsprinzip ist dabei auch die Ausübung ausschließlicher Unionskompetenzen 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterworfen.59 Die Anwendung dieses Prin-
zips durch die Organe erfolgt gem. Art. 5 IV UAbs. 2 EU n.F. in Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprotokoll60, welches schon nach seinem Titel ausdrücklich die Verhält-
nismäßigkeit einbezieht.61 

4. Zwischenergebnis 

Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung gilt nur für die Abgrenzung 
der Zuständigkeiten der Union zu denen der Mitgliedstaaten. Demgegenüber sind die 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit nur bei der Ausübung der 
Kompetenzen durch die Union zu beachten. Damit bilden diese Prinzipien einen 
Schrankentrias für die Wahrnehmung der Zuständigkeiten durch die Union. Diesbe-
züglich ist gemäß dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung zunächst zu 
fragen, ob die EU überhaupt tätig werden kann („Kann-Frage“), d.h. ob ihr über-
haupt nach den Verträgen die Zuständigkeit zur Regelung einer bestimmten Angele-
genheit zukommt. Ist dies gegeben, ist weiterhin zu klären, ob in Bereichen nicht-

 
54 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-11, 

Rn. 25. 
55 Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, Rn. 186. 
56 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-11, Rn. 38. 
57 Schwarze, EuR 2003, 535 (542). 
58 Obwexer, EuR 2004 Beiheft 3, 145 (152); Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), 

Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-11, Rn. 23. 
59 Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, Rn. 183. 
60 Zu den Einzelheiten vgl. das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 

der Verhältnismäßigkeit. 
61 Streinz, in: Hofmann/Zimmermann (Hrsg.), Eine Verfassung für Europa, 71 (89). 
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ausschließlicher Unionskompetenzen die Union gemäß dem Subsidiaritätsprinzip im 
konkreten Fall auch Gebrauch von der ihr zustehenden Kompetenz machen darf 
(„Ob-Frage“), also ob ein Bedarf für ein Handeln der Union besteht. Danach ist 
schließlich auf der dritten Ebene zu fragen, wie die Union im Sinne des Verhältnis-
mäßigkeitsprinzips nach Art, Intensität und Umfang der Maßnahme handeln soll 
(„Wie-Frage“). 

II. Die Kompetenzarten 

Wie schon im Verfassungsentwurf vorgesehen, benennt auch der Vertrag von Lis-
sabon mit Art. 2 AEUV einen Katalog der Kompetenzarten. Diesbezüglich unter-
scheiden die Verträge zwischen ausschließlichen Zuständigkeiten der Union (Art. 3 
AEUV), mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeiten (Art. 4 AEUV) sowie Zu-
ständigkeiten für Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen 
durch die Union (Art. 6 AEUV). Die näheren Einzelheiten und der konkrete Umfang 
der Unionszuständigkeiten ergeben sich dann für die jeweiligen Sachgebiete gem. Art. 
2 VI AEUV aus den Vertragsbestimmungen zu den einzelnen Bereichen. 

1. Ausschließliche Unionszuständigkeiten 

a) Die Grundsätze der ausschließlichen Unionszuständigkeiten 

In den Bereichen der ausschließlichen Zuständigkeiten der Union darf nur diese 
gem. Art. 2 I, 3 AEUV gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte er-
lassen.62 Die Mitgliedstaaten dürfen demgegenüber nur dann gesetzgeberisch tätig 
werden, wenn sie hierzu als Sachwalter des Unionsinteresses von der Union ausdrück-
lich ermächtigt werden oder um von der Union erlassene Rechtsakte durchzuführen.63 
Damit sind in diesen Bereichen die Gesetzgebungskompetenzen der Mitgliedstaaten 
vollständig und endgültig auf die Europäische Union übertragen worden.64 Folglich 
unterliegt auch die Ausübung dieser ausschließlichen Unionskompetenzen gem. Art. 5 
III EU n.F. nicht dem Subsidiaritätsprinzip. Die Mitgliedstaaten sind daher auch 
dann von der Rechtsetzung ausgeschlossen, wenn die Union nicht in der Lage ist, ge-
setzgeberisch tätig zu werden. Verhindern die Mitgliedstaaten im Rat beispielsweise 
die Rechtsetzung durch die Union, führt dies nicht zu einem Rückfall der ausschließ-
lichen Unionskompetenzen an die Mitgliedstaaten.65 Ausschließliche Zuständigkeiten 

 
62 Obwexer, EuR 2004 Beiheft 3, 145 (152); Streinz, in: Hofmann/Zimmermann (Hrsg.), Eine Ver-

fassung für Europa, 71 (93). 
63 Streinz/Ohler/Herrmann, Die neue Verfassung für Europa, 71 f. 
64 Becker, in: Jopp/Matl (Hrsg.), Vertrag über eine Verfassung für Europa, 187 (197). 
65 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-12, 

Rn. 8. 
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liegen daher nur dort vor, wo die Mitgliedstaaten unabhängig vom konkreten Tätig-
werden der Union nicht handlungsbefugt sind.66 

b) Überblick über die einzelnen Sachbereiche  

Zu den Sachbereichen ausschließlicher Unionszuständigkeiten gehören gem. Art. 
3 I AEUV die Zollunion (lit. a), die Festlegung der für das Funktionieren des Bin-
nenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln (lit. b), die Währungspolitik für die 
Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (lit. c), die Erhaltung der biologischen 
Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik (lit. d) und die gemein-
same Handelspolitik (lit. e). Erfasst sind somit von der abschließenden Aufzählung des 
Art. 3 I AEUV zumeist solche Politikfelder, über deren Zuordnung zu den ausschließ-
lichen Kompetenzen bereits nach der derzeitigen Rechtslage weitgehend Einigkeit 
herrscht.67 Durch die Norm wird daher keine weitreichende Kompetenzverschiebung 
vorgenommen.68 

Umfasst vom Bereich der Zollunion (Art. 3 I lit. a, VI AEUV) ist gem. Art. 28, 
30 ff. AEUV der freie Warenverkehr innerhalb der Union und der Gemeinsame Zoll-
tarif, der auch Teil der gemeinsamen Handelspolitik ist.69 

Der Bereich der Währungspolitik für die Euro-Staaten (Art. 3 I lit. c, VI AEUV) 
umfasst i.S.d. Art. 127 ff. AEUV die grundlegenden Aufgaben des Europäischen Sys-
tems der Zentralbanken und damit insbesondere gem. Art 127 II AEUV die Festle-
gung und Ausführung der Geldpolitik der Union. Daneben ist u.a. auch die Ausgabe 
der Euro-Banknoten gem. Art. 128 I AEUV erfasst. Bedeutung erlangen zudem die 
Art. 136 ff. AEUV, die besondere Bestimmungen für die Mitgliedstaaten enthalten, 
deren Währung der Euro ist.70 

Der Bereich der Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der ge-
meinsamen Fischereipolitik (Art. 3 I lit. d, VI AEUV) gehört ebenso zu den aus-
schließlichen Unionskompetenzen und ist gem. Art. 38 ff. AEUV ein Teilbereich der 
gemeinsamen Agrarpolitik. 

Die gemeinsame Handelspolitik (Art. 3 I lit. e, VI AEUV) zählt schon nach der-
zeitiger Rechtslage zum Bereich der ausschließlichen Unionszuständigkeit. Der Ver-
trag von Lissabon erweitert jedoch mit den Art. 206, 207 AEUV den Inhalt dieses 
Sachbereichs und hebt die sog. gemischte Zuständigkeit zwischen Union und Mit-
gliedstaaten i.S.d. Art. 133 VI UAbs. 2 EG a.F. auf. Dadurch wird nunmehr die ge-
samte Handelspolitik der ausschließlichen Zuständigkeit zugeordnet.71 

 
66 Nettesheim, EuR 2004, 511 (532); v. Borries, in: Everling/Narjes/Sedemund (Hrsg.), Festschrift 

Deringer, 22 (28); Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. 
I-12, Rn. 7. 

67 Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (226), Weber, EuZW 2008, 7 (11). 
68 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-13, 

Rn. 2. 
69 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-13, 

Rn. 3. 
70 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-13, Rn. 11 f. 
71 Götz, in: Schwarze (Hrsg.). Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, 43 (53); Calliess, 

in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-13, Rn. 14 f. 
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Daneben sieht Art. 3 II AEUV eine ausschließliche Kompetenz der Union für den 
Abschluss internationaler Übereinkünfte vor, die weitgehend die frühere Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes zu den impliziten ausschließlichen Vertrags-
schlusskompetenzen wiedergibt.72 

c) Die Wettbewerbsregeln 

Einige grundlegende Neuerungen bringt der Vertrag von Lissabon im Bereich der 
Wettbewerbsregeln. Bislang war das Wettbewerbsrecht als klassischer Anwendungsfall 
einer parallelen Zuständigkeit von Union und Mitgliedstaaten ausgestaltet.73 Gem. 
Art. 3 I lit. b, VI AEUV erhält jedoch nun die Union die ausschließliche Zuständig-
keit für die Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen 
Wettbewerbsregeln. Dadurch wird „die gewachsene Koexistenz von europäischem 
und nationalem Wettbewerbsrecht in Frage gestellt“74 und Regelungen nationaler 
Wettbewerbsrechtsordnungen wären in Fällen mit grenzüberschreitendem Bezug von 
einer Ermächtigung durch die Union i.S.d. Art. 2 I AEUV abhängig.75 

Wie weit jedoch die Zuständigkeit der Union im Bereich des Wettbewerbsrechts 
überhaupt reicht und welche konkreten Regelungen der Art. 101 ff. AEUV tatsäch-
lich zur ausschließlichen Zuständigkeit der Union zu rechnen sind, ist strittig. Nach 
einer Ansicht gehören sämtliche Vorschriften des Kapitels „Wettbewerbsregeln“, also 
insbesondere auch die Art. 101, 102 AEUV, zu den ausschließlichen Unionszustän-
digkeiten.76 Dem steht jedoch die Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache Walt 
Wilhelm entgegen. Nach dieser sind europäisches und nationales Kartellrecht – unter 
Vorrang des Unionsrechts im Konfliktfall – nebeneinander anwendbar.77 Insoweit ist 
mit der wohl überwiegenden Ansicht vielmehr davon auszugehen, dass es sich bei den 
für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln nur um 
die Rechtsetzungskompetenzen in dem entsprechenden Kapitel handelt. Damit sind 
nur die Art. 103, 106 III und 109 AEUV zur ausschließlichen Zuständigkeit der Uni-
on zu zählen, nicht aber die materiellen Regelungen der Art. 101, 102 AEUV.78 Bestä-
tigt wird diese Auffassung durch den Wortlaut des Art. 3 I lit. b AEUV, wonach nur 
die Festlegung der Wettbewerbsregeln in die ausschließliche Zuständigkeit der Union 
fällt, nicht aber deren Anwendung und Durchsetzung.79 Zudem ergibt sich aus Art. 
103 II lit. e AEUV, dass der Unionsgesetzgeber bei der Verwirklichung der in Art. 
101, 102 AEUV niedergelegten Grundsätze das Verhältnis zwischen den innerstaatli-

 
72 Streinz/Ohler/Herrmann, Die neue Verfassung für Europa, 72; Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (228). 
73 Götz, in: Schwarze (Hrsg.). Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, 43 (54); Schwar-

ze, EuZW 2004, 135 (137). 
74 Götz, in: Schwarze (Hrsg.). Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, 43 (53). 
75 Blanke, in: ELSA (Hrsg.), Die Europäische Verfassung, 39 (69); Schwarze, in: Schwarze (Hrsg.), 

Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, 165 (176). 
76 Vgl. dazu die Nachweise bei Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (226). 
77 EuGH, Rs. 14/69, Slg. 1969, 1, Rn. 2 ff. 
78 Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (227); Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäi-

schen Union, Art. I-13, Rn. 9. 
79 Schwarze, EuZW 2004, 135 (137); Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (227). 
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chen Rechtsvorschriften einerseits und den in diesem Abschnitt enthaltenen oder auf-
grund dieses Artikels erlassenen Wettbewerbsbestimmungen andererseits festzulegen 
hat. Somit sind europäisches und nationales Kartellrecht weiterhin nebeneinander 
anwendbar, mithin nicht das gesamte Wettbewerbsrecht der ausschließlichen Unions-
zuständigkeit zugeordnet.80 

2. Geteilte Zuständigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten und der Union 

a) Die Grundsätze der geteilten Zuständigkeiten 

In den Bereichen geteilter Zuständigkeiten haben sowohl die Union als auch die 
Mitgliedstaaten i.S.d. Art. 2 II, 4 AEUV die Befugnis, gesetzgeberisch tätig zu werden 
und verbindliche Rechtsakte zu erlassen. Entsprechend dem Kompetenztyp der kon-
kurrierenden Zuständigkeit in föderalen Systemen können die Mitgliedstaaten ihre 
Zuständigkeit allerdings nur dann wahrnehmen, sofern und soweit die Union ihre 
zustehende Kompetenz nicht ausgeübt hat oder sich entschieden hat, diese nicht mehr 
auszuüben.81 Insoweit liegen die ursprünglichen Zuständigkeiten zwar allein bei den 
Mitgliedstaaten, werden aber durch ein Tätigwerden der Union verdrängt.82 Wesentli-
ches Merkmal der geteilten Zuständigkeit ist somit eine Sperrwirkung, die mit dem 
Erlass einer Maßnahme durch die Union eintritt und eine weitere Ausübung der 
Kompetenzen durch die Mitgliedstaaten verhindert. Gemäß dem Protokoll „über die 
Ausübung der geteilten Zuständigkeit“ gilt diese Sperrwirkung aber nicht für den ge-
samten Sachbereich, sondern immer nur so weit, wie die Union tatsächlich konkret 
rechtsetzend tätig geworden ist.83 Legt die Union somit lediglich Mindestnormen in 
einem bestimmten Sachbereich fest, so haben die Mitgliedstaaten weiterhin die Mög-
lichkeit, darüber hinausgehende Regelungen zu treffen.84 

Bedingungen für die Ausübung dieser Zuständigkeiten durch die Union werden 
in Art. 2 II, 4 AEUV allerdings nicht genannt. Folglich ist die Union unter Beachtung 
des Subsidiaritätsprinzips und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes jederzeit berech-
tigt, von den geteilten Kompetenzen Gebrauch zu machen und so diese an sich zu 
ziehen.85 Damit bekräftigt dieser Kompetenztyp den Grundsatz des Vorrangs des Uni-
onsrechts, wie er in ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union anerkannt ist und durch die „Erklärung zum Vorrang“86 bekräftigt wird.87 

 
80 Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (227); vgl. auch die Ausführungen von Schröter, in: Schwarze (Hrsg.). 

Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, 233 (241 ff.). 
81 Becker, in: Jopp/Matl (Hrsg.), Vertrag über eine Verfassung für Europa, 187 (198); Streinz, in: 

Hofmann/Zimmermann (Hrsg.), Eine Verfassung für Europa, 71 (93). 
82 Obwexer, EuR 2004 Beiheft 3, 145 (153). 
83 Weber, EuZW 2008, 7 (12); Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer 

Verfassungsvertrag, Art. I-12, Rn. 10. 
84 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-12, Rn. 17. 
85 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-12, 

Rn. 10. 
86 Siehe dazu die Erklärung Nr. 17 zum Vertrag von Lissabon. 
87 Becker, in: Jopp/Matl (Hrsg.), Vertrag über eine Verfassung für Europa, 187 (198). 
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Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage besteht jedoch nun auch die Möglichkeit 
der Rückübertragung bereits ausgeübter Kompetenzen an die Mitgliedstaaten.88 Im 
Sinne der „Erklärung (Nr.18) zur Abgrenzung der Zuständigkeiten“ ist dies dann 
möglich, wenn die zuständigen Unionsorgane beschließen, einen Gesetzgebungsakt 
aufzuheben, um beispielsweise die Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit zu wahren. In einem solchen Fall leben die Zuständigkeiten 
der Mitgliedstaaten somit wieder auf. 

b) Überblick über die einzelnen Sachbereiche 

Vom Vorliegen geteilter Zuständigkeiten zwischen der Union und ihren Mitglied-
staaten ist gem. Art. 4 I AEUV immer dann auszugehen, wenn es sich um Bereiche 
handelt, die durch die Verträge weder den ausschließlichen Zuständigkeiten noch den 
Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen zugeordnet werden. 
Demzufolge ist die Aufzählung der einzelnen Sachmaterien in Art. 4 II AEUV auf-
grund der Bezeichnung „Hauptbereiche“ als beispielhaft und nicht abschließend zu 
verstehen.89 Die geteilte Zuständigkeit ist damit der Regelfall der Zuständigkeitsvertei-
lung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten und bildet so eine Auffangkatego-
rie für all jene Sachbereiche, die durch die Verträge keinem Kompetenztyp ausdrück-
lich zugeordnet wurden.90 Zu den Hauptbereichen gehören der Binnenmarkt (Art. 26 
ff. AEUV), Teile der Sozialpolitik (Art. 151 ff. AEUV), der wirtschaftliche, soziale 
und territoriale Zusammenhalt (also die Regional- und Strukturpolitik gem. Art. 174 
ff. AEUV), die Landwirtschaft und Fischerei gem. Art. 38 ff. AEUV (mit Ausnahme 
der ausschließlichen Kompetenz für die Erhaltung der biologischen Meeresschätze), 
die Umweltpolitik (Art. 191 ff. AEUV), der Verbraucherschutz i.S.d. Art. 169 AEUV, 
die Verkehrspolitik gem. Art. 90 ff. AEUV, die transeuropäischen Netze (Art. 170 ff. 
AEUV), die Energiepolitik (Art. 194 AEUV), die europäische Innen- und Justizpoli-
tik gem. Art. 67 AEUV (entsprechend der Auflösung der „Dritten Säule“ der Europäi-
schen Union) sowie die gemeinsamen Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit i.S.d. Art. 168 IV AEUV. 

Eine Sonderstellung innerhalb der geteilten Zuständigkeit nehmen die Abs. 3, 4 
des Art. 4 AEUV ein. Diese gelten für die Sachbereiche Forschung, technologische 
Entwicklung und Raumfahrt (Art. 179 ff. AEUV) sowie für die Entwicklungszusam-
menarbeit und humanitäre Hilfe (Art. 208 ff. AEUV) und erlauben der Union ledig-
lich Maßnahmen zu treffen und Programme zu erstellen, ohne aber durch die Aus-
übung dieser Zuständigkeiten die Mitgliedstaaten daran zu hindern, ihre Kompeten-
zen auch weiterhin wahrzunehmen. Folglich wird durch die Ausübung dieser Zustän-
digkeiten durch die Union keine Sperrwirkung für die Mitgliedstaaten erzeugt. Die 
genannten Materien betreffen daher eigentlich keine geteilten, sondern vielmehr pa-

 
88 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-12, 

Rn. 12. 
89 Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (229); Streinz, in: Hofmann/Zimmermann (Hrsg.), Eine Verfassung 

für Europa, 71 (98). 
90 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-14, Rn. 2. 
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rallele Kompetenzen.91 Sie weisen damit gewisse Ähnlichkeiten zu den Ergänzungszu-
ständigkeiten des Art. 6 AEUV auf, werden aber durch die Einordnung in Art. 4 
AEUV bewusst gegenüber den übrigen Ergänzungsmaßnahmen hervorgehoben.92 

3. Unterstützungsmaßnahmen der Union 

a) Die Grundsätze der Unterstützungsmaßnahmen 

Die dritte Kompetenzart des Vertrages von Lissabon beinhaltet gem. Art. 2 V, 6 
AEUV Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen der Union für 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten. Sie fasst damit schon bisher vorhandene, ergänzen-
de Zuständigkeiten der EG zur Unterstützung oder Koordinierung der Tätigkeiten 
der Mitgliedstaaten zusammen und betrifft in erster Linie neue Politikbereiche, um 
die die Verträge seit dem Vertrag von Maastricht erweitert wurden.93 In diesen Berei-
chen der Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungskompetenzen sind grund-
sätzlich sowohl die Union als auch die Mitgliedstaaten zuständig.94 Die primäre Rege-
lungsbefugnis liegt und verbleibt aber bei den Mitgliedstaaten.95 Die Union darf viel-
mehr lediglich zusätzliche Maßnahmen „mit europäischer Zielsetzung“ treffen, um die 
Regelungen ihrer Mitgliedstaaten zu unterstützen.96 Folglich setzt diese Kompetenzart 
ein Tätigwerden der Mitgliedstaaten voraus, dem die Maßnahmen der Union zuge-
ordnet werden.97 Dabei können die Unionsmaßnahmen i.S.d. Art. 2 V UAbs. 2 
AEUV auch im Erlass verbindlicher Rechtsakte bestehen. Diese dürfen jedoch gem. 
Art. 2 V UAbs. 1 AEUV nicht dazu führen, dass die Zuständigkeit der Union für die-
se Bereiche an die Stelle der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten tritt. Die Regelungs-
kompetenz der Mitgliedstaaten wird folglich durch die Union nicht verdrängt, mithin 
liegt keine Sperrwirkung vor.98 Zudem dürfen die unterstützenden Maßnahmen der 
Union gem. Art. 2 V UAbs. 2 AEUV keine Harmonisierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten enthalten. Damit werden durch dieses Harmo-
nisierungsverbot besonders sensible nationale Kompetenzen vor einem Zugriff des 
Unionsrechts geschützt und eine Umgehung dieses Verbots durch Maßnahmen auf-
grund der Flexibilitätsklausel gem. Art. 352 III AEUV untersagt.99 

Aus dem Umstand, dass die Regelungsbefugnis in diesen Politikfeldern primär bei 
den Mitgliedstaaten liegt, darf aber nicht gefolgert werden, dass es sich hierbei um 

 
91 Streinz, in: Hofmann/Zimmermann (Hrsg.), Eine Verfassung für Europa, 71 (98). 
92 Becker, in: Jopp/Matl (Hrsg.), Vertrag über eine Verfassung für Europa, 187 (199). 
93 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-12, Rn. 24. 
94 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-12, 

Rn. 13. 
95 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-12, Rn. 26. 
96 Obwexer, EuR 2004 Beiheft 3, 145 (154). 
97 Streinz/Ohler/Herrmann, Die neue Verfassung für Europa, 73. 
98 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-12, 

Rn. 13. 
99 Blanke, in: ELSA (Hrsg.), Die Europäische Verfassung, 39 (64). 
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„ausschließliche mitgliedstaatliche Zuständigkeiten“ handelt.100 Vielmehr liegt und 
verbleibt lediglich „das Gros“ der Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaaten, wohinge-
gen die Union nur unterstützend tätig werden darf, demnach aber auch über eine be-
grenzte Kompetenz verfügt.101 Folglich steht den Mitgliedstaaten allein die Primär-
kompetenz zu.102 Ausschließliche Kompetenzen der Mitgliedstaaten „kennt das Ge-
meinschaftsrecht nicht als begriffliche Kategorie“.103 Insoweit bilden die Unterstüt-
zungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen einen Unterfall der geteilten 
Zuständigkeiten.104 

b) Der Umfang der Unterstützungsmaßnahmen 

Die Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen betreffen 
zumeist solche Sachbereiche, bei denen sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Union 
ein gemeinsames Interesse haben, bestimmte Handlungen durchzuführen. Hinsicht-
lich des Umfangs der Maßnahmen darf die Union zwar auch verbindliche Rechtsakte 
erlassen, jedoch ist sie in erster Linie auf Formen nicht-rechtsetzender Politik be-
schränkt.105 Insoweit handelt es sich bei den Unterstützungsmaßnahmen beispielsweise 
um finanzielle Hilfe, Vergabe von Pilotprojekten oder um die Koordinierung der Zu-
sammenarbeit der Verwaltungen.106 

Wie jedoch die einzelnen Handlungsformen des Art. 2 V, 6 AEUV voneinander 
abzugrenzen sind, ist durch den Vertrag von Lissabon nicht festgelegt und wird daher 
in der Rechtslehre kontrovers diskutiert. Die Koordinierung wird dabei im Gegensatz 
zu den Ergänzungs- und Unterstützungsmaßnahmen überwiegend als ein Handeln 
der Union in Bezug auf alle Mitgliedstaaten verstanden, dem das Element des Ge-
meinsamen immanent ist.107 Demgegenüber erfassen die Unterstützungsmaßnahmen 
der Union insbesondere finanzielle Förderungen für die mitgliedstaatlichen Maßnah-
men. Bei den Ergänzungsmaßnahmen soll es sich schließlich um die Fortführung ei-
ner bereits vom EG-Vertrag legitimierten Praxis, wie etwa dem ERASMUS-
Programm der Europäischen Union, handeln.108 Im Ergebnis besteht damit das Ziel 
des Unionshandelns darin, Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu stimulieren und zu 

 
100 So aber Fischer, Der Europäische Verfassungsvertrag, 139; Wuermeling, EuR 2004, 216 (223): 

Die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten bleibt uneingeschränkt erhalten. 
101 Krebber, EuGRZ 2004, 592 (593); Blanke, in: ELSA (Hrsg.), Die Europäische Verfassung, 39 

(64): „Grundsatz der nationalen Zuständigkeit“; ebenso Oppermann, DVBl. 2003, 1165 (1172); 
Obwexer, EuR 2004 Beiheft 3, 145 (154). 

102 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-12, Rn. 25 f. 
103 Herdegen, Europarecht, § 9, Rn. 61. 
104 Nettesheim, EuR 2004, 511 (530); Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäi-

schen Union, Art. I-12, Rn. 26. 
105 Blanke, in: ELSA (Hrsg.), Die Europäische Verfassung, 39 (58). 
106 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-12, Rn. 29. 
107 Krebber, EuGRZ 2004, 592 (595); Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäi-

schen Union, Art. I-12, Rn. 30. 
108 Oppermann, DVBl. 2003, 1165 (1172). 
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fördern, ohne dass dadurch die Unionszuständigkeit für diese Sachbereiche an die 
mitgliedstaatliche Zuständigkeit tritt.109 

Doch auch wenn die Union i.S.d. Art. 2 V UAbs. 1 AEUV damit nur über be-
grenzte Kompetenzen verfügt und nur unterstützend im Hinblick auf Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten tätig werden kann, darf nicht übersehen werden, dass auch diese 
begrenzten Zuständigkeiten weitreichende Auswirkungen auf mitgliedstaatliche 
Handlungen haben und dadurch zu einer de-facto-Harmonisierung in Sachbereichen 
der Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen beitragen können. 
So wurde beispielsweise im Bereich der Bildung mit dem ERASMUS-Programm der 
Europäischen Union ein Mobilitätsprogramm mit dem Ziel geschaffen, die Zusam-
menarbeit von Hochschulen innerhalb der EU und anderen europäischen Ländern 
sowie den Austausch von Studenten und Dozenten zu fördern. Zentraler Bestandteil 
des Programms ist dabei die Möglichkeit der Studierenden, einen Teil ihres Studiums 
an einer europäischen Partneruniversität zu absolvieren und zudem für diesen Aus-
landsaufenthalt eine finanzielle Unterstützung zu erhalten. Insoweit wurde durch die-
se Ergänzungsmaßnahme der Union zwar die Internationalisierung der europäischen 
Hochschulen gefördert, jedoch bestand nun auch die Notwendigkeit für die mitglied-
staatlichen Universitäten, die im Ausland erbrachten Studienleistungen anzuerkennen 
sowie bei der Regelstudienzeit an der Heimatuniversität die Dauer des Auslandsauf-
enthalts zu berücksichtigen und dadurch auch eventuelle BAföG-Zahlungen zu ver-
längern. Dies wiederum führte zu einer Änderungen der Studienordnungen in den 
Mitgliedstaaten und zu einer Angleichung der mitgliedstaatlichen Hochschulpoliti-
ken. Damit weist dieser Sachbereich in den einzelnen Mitgliedstaaten zwar weiterhin 
vielfach unterschiedliche Regelungen auf, im Bereich der Auslandsstudien führte hin-
gegen das ERASMUS-Programm zu einer faktischen Harmonisierung. Da zudem eine 
vollständige Harmonisierung in allen Teilbereichen dieses Sachgebiets durch die Uni-
on weder beabsichtigt noch tatsächlich eingetreten ist, findet auch das Verbot des Art. 
2 V UAbs. 2 AEUV keine Anwendung. Insoweit können die Ergänzungsmaßnahmen 
der Union zu einer de-facto-Harmonisierung einzelner Teilaspekte eines Sachgebiets 
beitragen. Damit bilden die Zuständigkeiten der Art. 2 V, 6 AEUV für die Union die 
Möglichkeit, durch lediglich begrenzte Befugnisse Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
zu lenken und so eigene politische Zielvorstellungen in einem Umfang durchzusetzen, 
der nach dem Wortlaut der Normen wohl nicht beabsichtigt ist. 

c) Überblick über die einzelnen Sachbereiche 

Die Sachbereiche der Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaß-
nahmen der Union werden in Art. 6 AEUV abschließend aufgezählt.110 Dazu zählen 
zunächst die schon bisher als Unterstützungsmaßnahmen ausgestalteten Gebiete des 
Schutz und der Verbesserung der menschlichen Gesundheit (Art. 168 AEUV), der 
Industrie i.S.d. Art. 173 AEUV, der Kultur gem. Art. 167 AEUV sowie der allgemei-

 
109 Blanke, in: ELSA (Hrsg.), Die Europäische Verfassung, 39 (64). 
110 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-17, 

Rn. 3. 
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nen und beruflichen Bildung, Jugend und Sport (Art. 165 f. AEUV). Daneben wur-
den mit den Sachgebieten Tourismus i.S.d. Art. 195 AEUV, Katastrophenschutz gem. 
Art. 196 AEUV und Verwaltungszusammenarbeit (Art. 197 AEUV) auch neue Poli-
tikbereiche durch den Vertrag von Lissabon den unterstützenden Zuständigkeiten der 
Union zugeordnet. 

Besonderheiten hinsichtlich des Inhalts der Handlungsformen, die die Union im 
Rahmen dieser Kompetenzart in Anspruch nehmen kann, weisen aber die Sachgebiete 
Gesundheitspolitik und Industrie auf. In diesen Bereichen wurde im Gegensatz zu 
den übrigen Sachgebieten die erstmals vom Europäischen Rat von Lissabon im März 
2000 eingeführte Methode der Offenen Koordinierung explizit in Art. 168 II UAbs. 2 
bzw. Art. 173 II AEUV statuiert.111 Bei dieser Methode gibt die Union durch den Eu-
ropäischen Rat oder die Kommission rechtlich unverbindliche Leitlinien und Ziele 
vor, an denen sich die Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung ihrer nationalen Politiken 
orientieren können.112 Dadurch sollen die Mitgliedstaaten in Sachbereichen, in denen 
die Union eigentlich keine Zuständigkeiten besitzt, durch gegenseitige Anpassung 
ihrer Politiken zu einem gemeinsamen und koordinierten Vorgehen veranlasst wer-
den, obwohl im Ergebnis die Koordinierung ebenfalls unverbindlich ist.113 Insoweit 
treffen zwar nach wie vor die Mitgliedstaaten die Entscheidung darüber, in welchem 
Ausmaß sie diese Anpassung ihrer nationalen Politiken annehmen wollen, jedoch 
bleibt zu bedenken, dass auch ohne rechtliche Verbindlichkeit dieser Koordinie-
rungsmethode der Union ein faktischer Handlungsdruck auf die Staaten erzeugt 
wird.114 Folglich gewährleistet die Methode der Offenen Koordinierung mehr Flexibili-
tät bei der Zusammenarbeit von Union und Mitgliedstaaten, andererseits kann darin 
aber auch ein Versuch der Union gesehen werden, sich selbst neue Zuständigkeiten zu 
erschließen.115 

Über die Politikbereiche Gesundheit und Industrie hinaus wurde die Methode 
der Offenen Koordinierung aber auch für zwei Sachgebiete der geteilten Zuständigkeit 
im Gesetz verankert, namentlich für die Sozialpolitik (Art. 156 UAbs. 2 AEUV) sowie 
für die Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt (Art. 181 II AEUV). 
Insoweit gilt die Offene Koordinierung nicht nur für Sachgebiete der Unterstützungs-, 
Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen des Art. 6 AEUV, weshalb sich auch 
die Kategorie der Koordinierungsmaßnahmen im Sinne dieses Artikels inhaltlich 
nicht auf die Offene Koordinierungsmethode reduzieren lässt.116 Dies wird zudem durch 
die rechtliche Unverbindlichkeit der Offenen Koordinierungsmethode unterstrichen, da 
die Zuständigkeitskategorie der Koordinierungsmaßnahmen i.S.d. Art. 2 V, 6 AEUV 
auch rechtlich verbindliche Akte ermöglicht.117 Folglich handelt es sich bei der Metho-
de der Offenen Koordinierung um eine besondere Form und Technik der Koordinie-

 
111 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-17, 

Rn. 2. 
112 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-17, Rn. 12. 
113 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-17, Rn. 12. 
114 Nettesheim, EuR 2004, 511 (531). 
115 Nettesheim, EuR 2004, 511 (531). 
116 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-17, Rn. 15. 
117 Blanke, in: ELSA (Hrsg.), Die Europäische Verfassung, 39 (70). 
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rung für jene Bereiche, in denen sie verfassungsrechtlich vorgesehen ist.118 Sie bildet 
damit für die Union lediglich eine weitere Möglichkeit, ihre Koordinierungskompe-
tenzen i.S.d. Art. 2 V, 6 AEUV wahrzunehmen. 

4. Besonders geregelte Kompetenzbereiche 

Eine Sonderstellung im Gefüge der Zuständigkeitskategorien weisen die Sachbe-
reiche der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik i.S.d. Art. 2 III, 5 AEUV sowie die 
in Art. 2 IV AEUV geregelte Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik auf. Denn 
im Gegensatz zu den Kompetenzarten der ausschließlichen und geteilten Zuständig-
keiten sowie der Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen wer-
den in Art. 2 III, 5 AEUV und auch in Art. 2 IV AEUV keine Kompetenzkategorien 
benannt, sondern vielmehr Regelungsmöglichkeiten der Union für ganz bestimmte 
Sachbereiche erläutert.119 Zudem sind diese Sachbereiche zwischen den geteilten Zu-
ständigkeiten der Art. 2 II, 4 AEUV und den Unterstützungsmaßnahmen i.S.d. Art. 2 
V, 6 AEUV geregelt. Daher ist zunächst zu klären, wie sich die in Art. 2 III, 5 AEUV 
und in Art. 2 IV AEUV benannten Sachbereiche in das System der Kompetenzen des 
Vertrages von Lissabon einordnen lassen. 

Denkbar wäre zum einen, die Sachgebiete der Wirtschafts- und Beschäftigungspo-
litik sowie der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik als geteilte Zuständigkei-
ten zu klassifizieren. Denn gemäß Art. 4 I AEUV teilt die Union ihre Zuständigkeiten 
mit den Mitgliedstaaten, wenn ihr die Verträge außerhalb der in den Artikeln 3 und 6 
AEUV genannten Bereiche eine Zuständigkeit übertragen.120 Gegen ein solches Ver-
ständnis spricht aber, dass die Art. 2 III, IV, 5 AEUV mit ihrer Zuordnung von Ko-
ordinierungsaufgaben inhaltlich eher mit den unterstützenden Zuständigkeiten ver-
gleichbar sind.121 Zudem lässt auch die Systematik des Art. 2 AEUV, der in seinem 
zweiten Absatz die geteilten Zuständigkeiten erläutert und erst im Anschluss mit dem 
dritten bzw. vierten Absatz die besonders geregelten Sachbereiche erwähnt, den 
Schluss zu, dass die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik sowie die Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik nicht zu den geteilten Zuständigkeiten zu zählen sind. 
Vielmehr spricht diese klare Trennung dafür, die Sachgebiete der Art. 2 III, IV, 5 
AEUV als gesonderte Kompetenzkategorie anzusehen, die inhaltlich zwischen der 
geteilten Zuständigkeit und den Unterstützungsmaßnahmen angesiedelt ist.122 

Diese Sonderstellung der genannten Sachbereiche als Folge der unsystematischen 
Einordnung in das Kompetenzsystem wurde in der Rechtslehre stark kritisiert.123 
Dennoch lässt sie sich für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik mit der 

 
118 Nettesheim, EuR 2004, 511 (531). 
119 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-12, 
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120 Siehe dazu Obwexer, EuR 2004 Beiheft 3, 145 (153 f.). 
121 Obwexer, EuR 2004 Beiheft 3, 145 (154). 
122 Im Ergebnis ebenso Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (235 f.); Obwexer, EuR 2004 Beiheft 3, 145 (154); 
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Besonderheit dieses Politikgebietes und der hierauf anwendbaren Regelungen begrün-
den.124 Die Einordnung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik ist demgegenüber 
darauf zurückzuführen, dass im Europäischen Konvent Uneinigkeit darüber bestand, 
welcher Kompetenzart diese zugeordnet werden sollte.125 Damit lässt diese Sonderstel-
lung die herausragende Bedeutung der Sachgebiete für die Union erkennen. Gleich-
wohl wäre eine Systematisierung anhand der übrigen Kompetenzarten wünschens-
wert. 

a) Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 

Hinsichtlich der Wirtschafts- (Art. 120 ff. AEUV) und Beschäftigungspolitik 
(Art. 145 ff. AEUV) werden die Mitgliedstaaten durch Art. 2 III AEUV primär zur 
Selbstkoordinierung verpflichtet, wobei die Union den Rahmen für diese Regelungen 
vorgibt.126 Darin liegt zugleich der strukturelle Unterschied zu den Unterstützungs-, 
Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen der Art. 2 V, 6 AEUV, da die Union 
zur erforderlichen Selbstkoordinierung der Mitgliedstaaten nur beitragen kann, inso-
weit also die mitgliedstaatliche Selbstkoordinierung durch eigene Koordinierungs-
kompetenzen lediglich unterstützt.127 Wie weit diese Unionskompetenzen in den be-
troffenen Sachgebieten reichen, wird durch Art. 5 AEUV näher erläutert. Diesbezüg-
lich übernehmen die Mitgliedstaaten gem. Art. 5 I AEUV im Bereich der Wirt-
schaftspolitik die Koordinierung ihrer Politiken selbst. Der Rat kann lediglich Maß-
nahmen erlassen, insbesondere um die Grundzüge dieses Sachbereichs zu beschließen. 
Im Gegensatz dazu kann die Union im Bereich der Beschäftigungspolitik gem. Art. 5 
II AEUV die mitgliedstaatlichen Politiken selbst koordinieren, insbesondere durch die 
Festlegung von Leitlinien und Initiativen. Zudem wird durch Art. 5 III AEUV ein 
weiteres Sachgebiet, namentlich die Sozialpolitik (Art. 151 ff. AEUV), dieser geson-
derten Kompetenzkategorie zugeordnet. In diesem Bereich hat die Union nach eige-
nem Ermessen die Kompetenz, Initiativen zur Koordinierung der Sozialpolitiken der 
Mitgliedstaaten zu ergreifen.128 Dabei ist jedoch zu beachten, dass Teile der Sozialpoli-
tik gem. Art. 4 II lit. b AEUV zu den geteilten Kompetenzen gehören. Folglich ist 
durch Auslegung der einzelnen sozialpolitischen Vorschriften zu ermitteln, in welche 
Kategorie die Unionskompetenzen gehören.129 

 
124 Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (236). 
125 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-15, Rn. 2. 
126 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-12, 
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128 Fischer, Der Europäische Verfassungsvertrag, 143. 
129 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-15, 

Rn. 6. 

 23



 

b) Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 

Auch der Sachbereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik i.S.d. Art. 
2 IV AEUV ist als gesonderte Kompetenzkategorie anzusehen.130 Diesbezüglich ist die 
Union dafür zuständig, eine Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einschließ-
lich einer gemeinsamen Verteidigungspolitik festzulegen. Von der geteilten Zustän-
digkeit des Art. 2 II AEUV unterscheidet sich dieses Sachgebiet dadurch, dass die 
mitgliedstaatliche Zuständigkeit auch bei einem Tätigwerden der Union bestehen 
bleibt. Denn den Mitgliedstaaten ist es aus politischen Gründen nicht zumutbar, ei-
nen auch nur vorübergehenden Verlust ihrer Handlungsfähigkeit in diesem Politikbe-
reich hinzunehmen.131 

III. Die Flexibilitätsklausel des Art. 352 AEUV 

Mit der Flexibilitätsklausel des Art. 352 AEUV wird die nach bisherigem Recht in 
Art. 308 EG a.F. statuierte Lückenfüllungskompetenz mit fast identischem Inhalt 
fortgeschrieben. Obwohl die Norm vielfacher Kritik vor allem der deutschen Bundes-
länder ausgesetzt war, wurde deren Beibehaltung letztendlich doch für erforderlich 
gehalten, um die Union in die Lage zu versetzen, unvorhergesehene Entwicklungen zu 
bewältigen.132 Denn durch Art. 352 AEUV wird der Union ein Tätigwerden innerhalb 
der in den Verträgen festgelegten Politikbereiche ermöglicht, um eines der Vertrags-
ziele zu verwirklichen, sofern die Verträge die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht 
vorsehen. Insoweit ermöglicht die Klausel eine dynamische Fortentwicklung des Uni-
onsrechts.133 Dadurch ist eine Vertragsänderung gerade nicht erforderlich, von der sich 
die Lückenfüllungskompetenz dahingehend unterscheidet, dass diese gem. Art. 352 I 
AEUV nur die Rechtsgrundlage für den Erlass einzelner Rechtsakte bilden kann.134 

Inhaltlich darf auf die Flexibilitätsklausel nur dann zurückgegriffen werden, wenn 
ein Tätigwerden der Union zur Verwirklichung der Vertragsziele auch erforderlich ist. 
Dies ist dann gegeben, wenn eine Diskrepanz zwischen einem Unionsziel und seiner 
Verwirklichung besteht.135 Zudem findet die Norm hinsichtlich der in den Verträgen 
festgelegten Politikbereiche nur dann Anwendung, wenn ausdrückliche und unge-
schriebene Kompetenzen nicht eingreifen.136 Folglich ist Art. 352 AEUV subsidiär 
gegenüber allen speziellen Ermächtigungen.137 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Union die geeigneten Maßnahmen 
treffen, sie wird jedoch durch die Norm nur zum Erlass einzelner konkreter Rechtsak-

 
130 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-12, 

Rn. 17. 
131 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-16, Rn. 4. 
132 Streinz, in: Hofmann/Zimmermann (Hrsg.), Eine Verfassung für Europa, 71 (94 f.). 
133 Oppermann, DVBl. 2003, 1165 (1173). 
134 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-18, 

Rn. 1. 
135 Rossi, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-18, Rn. 53 f. 
136 EuGH, Gutachten 2/94, EMRK, Slg. 1996, I-1763 Rn 28. 
137 Herdegen, Europarecht, § 9, Rn. 60. 
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te ermächtigt.138 Dies sind insbesondere alle Instrumente des sekundären Unionsrechts 
i.S.d. Art. 288 AEUV, soweit sie zumindest teilweise der Verwirklichung der Ziele 
dienen.139 Um jedoch die Inanspruchnahme der Lückenfüllungskompetenz zu begren-
zen, dürfen die getroffenen Maßnahmen gem. Art. 352 III AEUV nicht zu einer 
Harmonisierung der mitgliedstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften führen, 
wenn solche Harmonisierungen in den konkreten Fällen durch die Verträge ausge-
schlossen sind. Zudem kann die Flexibilitätsklausel nicht als Grundlage für die Ver-
wirklichung von Zielen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik i.S.d. Art. 
352 IV AEUV herangezogen werden. 

Neben diesen inhaltlichen Anforderungen an die zu treffenden Maßnahmen sind 
aber auch verfahrenstechnische Hürden zu beachten. Insoweit kann von der Klausel 
gem. Art. 352 I AEUV im Ministerrat nur einstimmig Gebrauch gemacht werden, 
nachdem die Kommission einen Vorschlag für eine Maßnahme unterbreitet hat.140 
Zudem ist nun im Gegensatz zu Art. 308 EG a.F. nicht mehr nur die Anhörung des 
Europäischen Parlaments notwendig, sondern vielmehr dessen Zustimmung.141 Da-
durch wird die exzessive Anwendung der Norm weiter erschwert und gleichzeitig die 
demokratische Legitimation deutlich erhöht.142 Diesem Ziel dient auch Art. 352 II 
AEUV, der die Handhabung der Flexibilitätsklausel dem Subsidiaritäts-
Kontrollmechanismus des Art. 5 III UAbs. 2 EU n.F. unterstellt.143 Denn da die Lü-
ckenfüllungskompetenz keine ausschließliche Unionskompetenz ist, unterliegt ihre 
Ausübung auch dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit.144 In Folge dessen hat die Kommission die mitgliedstaatlichen Parlamente über 
die Vorschläge zu unterrichten, die sich auf Art. 352 AEUV stützen, damit diese die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips überwachen können. 

Insgesamt betrachtet ist trotz der inhaltlichen Änderungen die politische Bedeu-
tung der Flexibilitätsklausel als hoch einzuschätzen und ermöglicht es der Union nach 
wie vor, zeitnah politisch notwendige Rechtsakte zu erlassen. Im Vergleich zur bishe-
rigen Rechtslage des Art. 308 EG a.F. wurde jedoch die Inanspruchnahme des Art. 
352 AEUV durch das Zustimmungserfordernis des Europäischen Parlaments, durch 
das Harmonisierungsverbot und der Einbindung der nationalen Parlamente zur Kon-
trolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips erschwert. Zudem wurde der Anwen-
dungsbereich der Norm dadurch eingeschränkt, dass eine Reihe neu geschaffener Zu-
ständigkeiten Maßnahmen abdecken, die bisher auf die Lückenfüllungskompetenz 
gestützt wurden (z.B. Energie, Sportförderung).145 Dadurch trägt Art. 352 AEUV im 

 
138 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-18, 

Rn. 15. 
139 Rossi, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union, Art. I-18, Rn. 84 ff. 
140 Nettesheim, EuR 2004, 511 (521). 
141  Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-18, 

Rn. 16. 
142  Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-18, 

Rn. 16. 
143 Zu diesem Kontrollmechanismus vgl. Punkt C.I.2. 
144 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, Art. I-18, 

Rn. 18. 
145 Blanke, in: ELSA (Hrsg.), Die Europäische Verfassung, 39 (73). 
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Ergebnis zum einen dem Flexibilitätsinteresse der Union Rechnung, verhindert zum 
anderen aber auch ein unkontrolliertes Eingreifen der Union in mitgliedstaatliche 
Zuständigkeitsbereiche.146 

D. Fazit 

Die Kompetenzordnung des Vertrages von Lissabon wird durch den Katalog der 
Zuständigkeiten der Art. 2 ff. AEUV definiert. Dieser enthält die grundlegenden Aus-
sagen zur Verteilung und Abgrenzung der Kompetenzen zwischen der Union und 
ihren Mitgliedstaaten. 

Den Regelfall der Zuständigkeitsverteilung bildet die geteilte Zuständigkeit der 
Art. 2 II, 4 AEUV. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Union als auch 
die Mitgliedstaaten die Befugnis haben, gesetzgeberisch tätig zu werden und verbind-
liche Rechtsakte zu erlassen. Die Mitgliedstaaten können ihre Zuständigkeit allerdings 
nur wahrnehmen, sofern und soweit die Union die ihr zustehende Kompetenz nicht 
ausgeübt hat oder sich entschieden hat, diese nicht mehr auszuüben. Durch diese 
Sperrwirkung werden somit die ursprünglichen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 
in den Sachbereichen durch die Union verdrängt. 

Demgegenüber ist die ausschließliche Zuständigkeit i.S.d. Art. 2 I, 3 AEUV da-
durch gekennzeichnet, dass in diesen Sachgebieten nur die Union gesetzgeberisch tätig 
werden und verbindliche Rechtsakte erlassen darf. Die mitgliedstaatlichen Gesetzge-
bungskompetenzen sind somit in diesen Bereichen vollständig und endgültig auf die 
Europäische Union übertragen worden. In Folge dessen dürfen die Mitgliedstaaten 
nur dann gesetzgeberisch tätig werden, wenn sie hierzu als Sachwalter des Unionsinte-
resses von der Union ausdrücklich ermächtigt werden oder um von der Union erlas-
sene Rechtsakte durchzuführen. 

Als dritte Kompetenzart benennt der Vertrag von Lissabon gem. Art. 2 V, 6 
AEUV Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen der Union. 
Dieser Zuständigkeitstyp ist dadurch gekennzeichnet, dass die primäre Regelungsbe-
fugnis bei den Mitgliedstaaten liegt und verbleibt. Die Union darf aber zusätzliche 
Maßnahmen „mit europäischer Zielsetzung“ treffen, um die Regelungen ihrer Mit-
gliedstaaten zu unterstützen. Folglich sind in diesen Sachbereichen sowohl die Union 
als auch die Mitgliedstaaten zuständig. Die Unionsmaßnahmen dürfen jedoch nicht 
dazu führen, dass ihre Zuständigkeit für diese Bereiche an die Stelle der Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten tritt. Damit weisen die Unterstützungs-, Koordinierungs- und 
Ergänzungsmaßnahmen im Gegensatz zu den geteilten Zuständigkeiten keine Sperr-
wirkung auf, mithin wird die Regelungskompetenz der Mitgliedstaaten durch die 
Union nicht verdrängt. 

Im Ergebnis baut damit die Kompetenzordnung des Vertrages von Lissabon in 
weiten Teilen auf den Regelungen des Verfassungsvertrages auf und übernimmt die 
schon dort statuierte Unterteilung in ausschließliche und geteilte Zuständigkeiten 
sowie den Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen. Obwohl 

 
146 Nettesheim, EuR 2004, 511 (521); Rossi, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen 

Union, Art. I-18, Rn. 10. 
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durch die Art. 2 ff. AEUV gleichwohl auch neue Politikbereiche (z.B. Tourismus, 
Katastrophenschutz) in den Kompetenzkatalog aufgenommen wurden, bildet doch 
diese übersichtliche Kategorisierung der (bestehenden) Zuständigkeiten die wesentli-
che Neuerung. Dadurch erfüllt das Kompetenzsystem im Vertrag von Lissabon die 
Erwartungen nach mehr Klarheit und Transparenz. Dies wiederum steigert die Ver-
ständlichkeit und Akzeptanz bei den Bürgern und stellt damit einen weiteren Schritt 
im Integrationsprozess der EU dar. 

Allerdings weist der Vertrag von Lissabon neben den drei Kompetenzarten auch 
einige besonders geregelte Zuständigkeitsbereiche auf. In den Sachbereichen For-
schung, technologische Entwicklung und Raumfahrt sowie bei der Entwicklungszu-
sammenarbeit und humanitären Hilfe ist es der Union i.S.d. Art. 4 III, IV AEUV 
lediglich gestattet, Maßnahmen zu treffen und Programme zu erstellen, ohne durch 
die Ausübung dieser Zuständigkeiten die Mitgliedstaaten daran zu hindern, ihre 
Kompetenzen auch weiterhin wahrzunehmen. Obwohl diese Gebiete bei den geteilten 
Zuständigkeiten normiert wurden, weisen sie doch die charakteristische Sperrwirkung 
nicht auf. Die genannten Materien betreffen daher eigentlich keine geteilten, sondern 
vielmehr parallele Zuständigkeiten, welche im System der Kompetenzarten weder be-
nannt noch definiert werden. Dadurch wird das Ziel eines transparenten Zuständig-
keitskatalogs teilweise in Frage gestellt, weshalb es auch überzeugender und verständli-
cher gewesen wäre, diese in die bestehende Kategorisierung einzuordnen. Zudem 
wurde mit den Bereichen Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik (Art. 2 III, 5 
AEUV) sowie mit der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Art. 2 IV 
AEUV) eine gesonderte Kompetenzkategorie geschaffen, die inhaltlich zwischen der 
geteilten Zuständigkeit und den Unterstützungsmaßnahmen angesiedelt ist und da-
durch ebenso der Intention widerspricht, eine durchgängige und klar definierte Sys-
tematik im Bereich der Kompetenzen zu schaffen. Insoweit stellt die neue Kompe-
tenzordnung zwar eine konsequente Weiterentwicklung des Vertrages von Nizza dar, 
erfüllt aber noch nicht alle Erwartungen an einen präzisen Zuständigkeitsrahmen. 

Neben den Zielen der Klarheit und Transparenz dient die Kompetenzordnung 
aber auch der Eindämmung des schleichenden Zuständigkeitstransfers zu Lasten der 
Mitgliedstaaten. So wurde beispielsweise die Inanspruchnahme der Flexibilitätsklausel 
des Art. 352 AEUV und damit die Ausweitung der Unionskompetenzen durch das 
Zustimmungserfordernis des Europäischen Parlaments, dem Harmonisierungsverbot 
und der Einbindung der nationalen Parlamente zur Kontrolle der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips erschwert. Daneben betont der Vertrag die Geltung des Prinzips 
der begrenzten Einzelermächtigung als Kompetenzabgrenzungsgrundsatz und unter-
streicht damit zugleich, dass auch weiterhin die Zuständigkeiten der Union von den 
Mitgliedstaaten übertragen werden, mithin eine Kompetenz-Kompetenz der Union 
nach wie vor ausgeschlossen ist. Außerdem obliegt den Mitgliedstaaten die Kontrolle 
über die Ausübung der Unionskompetenzen. Denn die mitgliedstaatlichen Parlamen-
te überwachen diesbezüglich nun jeden Entwurf eines Gesetzgebungsaktes hinsichtlich 
der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
und können gegebenenfalls bei Verletzung dieser Prinzipien von ihrem Klagerecht vor 
dem Europäischen Gerichtshof Gebrauch machen. Insoweit stärkt der Vertrag von 
Lissabon die Rolle der Mitgliedstaaten im europäischen Integrationsprozess und be-
tont zugleich, dass diese die „Herren der Verträge“ bleiben. Damit bildet die Kompe-
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tenzordnung im Vertrag von Lissabon letztendlich einen Kompromiss, der zum einen 
ein weiteres Anwachsen der Kompetenzfülle auf Seiten der EU verhindern soll und 
zum anderen der Forderung nach mehr Klarheit und Transparenz gerecht wird. 
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